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Der italienische Botschafter sprach den W unsch aus, dass m an überall der 
Presse nahelege, für die morgige Konferenz eine günstige A tm osphäre zu 
schaffen. W enn ich während der Krise die K om m entare deutschschweizeri
scher Zeitungen, insbesondere der «N euen Zürcher Z eitung», gelesen habe, so 
war ich em pört über die ideologische Kriegshetze, die dabei gem acht wurde.

407
E 6100 (A) 17/1113

La Direction générale de la Banque nationale suisse1 
au Chef du Département des Finances et des Douanes, A. Meyer

L  JB. Zahlungsbereitschaft der Schweiz gegenüber
dem Ausland im Kriegsfall Bern, 28. September 1938

In Beantw ortung Ihrer geschätzten A nfragen2 über die finanzielle Sicher
stellung unserer Lebensm ittelversorgung aus A m erika im Kriegsfälle beehren 
wir uns, Ihnen hiem it den Standpunkt unseres D irektorium s wie folgt darzu
legen :

1). Unsere in New York liegenden W ährungsreserven betragen 
z. Zt. a) 701 M illionen Franken G olddepots,

b) 301 M illionen Franken Dollardevisen

1003 [!] M illionen Franken Total.
2). Die N ationalbank ist bereit, aus den in New Y ork liegenden W ährungs

reserven diejenigen Beträge zur Verfügung zu stellen, die fü r unsere Lebensm it
telversorgung aus A m erika sowie für die allfällige Stützung des Schw eizerfran
kenkurses im Kriegsfall sich als notwendig erweisen werden.

3). Zur Frage, ob m it der M öglichkeit der G oldaufnahm e seitens der am eri
kanischen W ährungsbehörden weiterhin gerechnet werden könne, ist zu 
bem erken, dass letztere bis anhin jeden Betrag an Gold gegen H ergabe von 
Dollardevisen entgegengenomm en haben. Soweit wir die Verhältnisse gegen
wärtig überblicken können, sehen wir keine G ründe, die eine Ä nderung dieser 
Politik veranlassen könnten.

4). Falls der Bundesrat der A uffassung ist, dass der gegenwärtige Bestand 
an Dollardevisen, wovon gewisse Beträge bereits zu K ursinterventionen Ver
wendung finden, zweckmässigerweise schon jetzt erhöht werden sollte, sind wir 
gemäss unseren früher gem achten Äusserungen mit behördlichem  Einver
ständnis bereit zur Verstärkung der sofortigen Zahlungsbereitschaft unseres 
Landes Gold aus dem D epot New York in Dollardevisen um zuw andeln.

1. Cette lettre est signée du Vice-président P. Ross y  et du Directeur R. M otta.
2. Cf. N ° 393.
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Grössere Dollarbestände schliessen aber in Anbetracht der allgemeinen 
Unsicherheit nach unserer Ansicht erhöhte Währungsrisiken in sich. Wir setzen 
deshalb als selbstverständlich voraus, dass zur Deckung allfälliger, aus den 
erhöhten Dollarbeständen resultierender Verluste der Währungsausgleichs
fonds heranzuziehen ist, welchem bei dessen Errichtung seinerzeit im Rahmen 
unserer Währungspolitik die Funktion der Deckung von Währungsrisiken, sei 
es auf dem Gold, sei es auf fremden Devisen, zuerkannt wurde.

5). Wir machen im übrigen darauf aufmerksam, dass für unsere Rechnung 
in London ein Golddepot in der Höhe von 928 Millionen Franken liegt. Es 
besteht somit die weitere Möglichkeit, nötigenfalls in London auf indirektem 
Weg durch Umwandlung von dort liegendem Gold Dollardevisen beschaffen 
zu können oder von dort Gold nach New York zur Verschiffung zu bringen.

6). Unter den hievor dargelegten Umständen und unter der Voraussetzung, 
dass die Vereinigten Staaten ihre Goldankaufspolitik fortsetzen, erscheint die 
Frage einer Anleihensaufnahme in den Vereinigten Staaten nicht aktuell, da die 
vorhandenen Zahlungsmittel für die Lebensmittelbeschaffung aus Amerika 
wohl als hinreichend betrachtet werden können. Was die Abschiebung ameri
kanischer, in schweizerischem Besitz befindlicher Titel anbelangt, hätte ein sol
ches Vorgehen zur Voraussetzung, dass der Bund auf Grund besonders zu 
erlassender Vorschriften solche Titel zuerst in Gewahrsam nehmen müsste. 
Eine derartige Massnahme scheint sich aber unter den heutigen Verhältnissen 
aus den bereits dargelegten Gründen nicht aufzudrängen, abgesehen von den 
nachteiligen Folgen, die ein staatlicher Eingriff in den freien Devisenverkehr 
nach sich zu ziehen geeignet wäre.

Zur Frage der Organisation des Zahlungsverkehrs mit den U.S.A. im Kriegs
fall nahmen wir an, dass von den zuständigen Behörden in dieser Richtung 
gewisse Vorbereitungen ins Auge gefasst werden, um die Abwicklung der 
Geschäfte über die diplomatische Vertretung der Schweiz in den U.S.A. auf 
kommerzieller Grundlage, ähnlich wie 1914-1918, sicherzustellen3.

3. Le Conseiller fédéral M eyer répondit par lettre du 29 septembre: Wir halten dafür, dass die 
in New York liegenden Währungsreserven von z. Z. 701 Millionen Franken in Gold und 
301 Millionen Franken in Dollardevisen den Anforderungen genügen und dass weitere Mass
nahmen zur Sicherstellung unserer Zahlungsbereitschaft in den Vereinigten Staaten bis auf 
weiteres nicht nötig sind.

dodis.ch/46667dodis.ch/46667

http://dodis.ch/46667

	Bd12_00001095
	Bd12_00001096

